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Synopse – Sächsisches Vergabegesetz (SächsVergabeG) und Entwürfe zur Neufassung im Wortlaut 
 

Eckpunkte Momentane Regelung 
(SächsVergabeG/SächsVergabeDVO) 

Gesetzentwurf 
Bündnis 90/Die Grünen 

Gemeinsamer Gesetzentwurf 
SPD/LINKE/DGB  

Anwendungs-
bereich 

• Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für 
alle staatlichen und kommunalen Auftraggeber, 
für sonstige Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, die § 55 der 
Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen 
(Sächsische Haushaltsordnung – SäHO) oder § 
31 der Verordnung des Staatsministeriums des 
Innern über die Kommunale Haushaltswirtschaft 
der Gemeinden (Kommunalhaushaltsverord-
nung – KomHVO) in der jeweils geltenden Fas-
sung zu beachten haben, sowie für Zuwen-
dungsempfänger, die nach den allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen die 
Vergabevorschriften anzuwenden haben. Die 
Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Auf-
träge, insbesondere der Verdingungsordnung 
für Leistungen (VOL), der Verdingungsordnung 
für Bauleistungen (VOB) und der Verdingungs-
ordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) 
sind in der jeweils geltenden Fassung anzu-
wenden, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

• Kommunale Auftraggeber im Sinne diese Ge-
setzes sind die Gemeinden, die Landkreise, die 
Verwaltungsverbände, die Zweckverbände und 
sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Sondervermögen, auf die 
das Gemeindewirtschaftsrecht Anwendung fin-
det. 

• Die staatlichen und kommunalen Auftraggeber 
wirken in Ausübung ihrer Gesellschafterrechte 
in Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, 
darauf hin, dass die Bestimmungen dieses Ge-
setzes in gleicher Weise beachtet werden. 

• Öffentliche Auftraggeber sind 1.) alle staatli-
chen und kommunalen Auftraggeber und deren 
Sondervermögen, 2.) natürliche Personen oder 
juristische Personen des öffentlichen und des 
privaten Rechts, wenn Stellen, die unter Num-
mer 1 fallen, sie einzeln oder gemeinsam durch 
Beteiligung oder auf sonstige Weise überwie-
gend finanzieren oder über ihre Leitung die 
Aufsicht ausüben, mehr als die Hälfte der Mit-
glieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder 
zur Aufsicht berufenen Organs bestimmt haben 
oder sonst auf diese Personen einzeln oder 
gemeinsam beherrschenden Einfluss ausüben 
können; das Gleiche gilt dann, wenn die Stelle, 
die einzeln oder gemeinsam mit anderen die 
überwiegende Finanzierung gewährt oder die 
Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsfüh-
rung oder Aufsicht berufenen Organs bestimmt 
hat, unter Nummer 1 fällt, 3.) natürliche und 
juristische Personen des privaten Rechts, die 
auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energie-
versorgung oder des Verkehrs tätig sind, wenn 
diese Tätigkeiten auf der Grundlage von be-
sonderen oder ausschließlichen Rechten aus-
geübt werden, die von einer zuständigen Be-
hörde gewährt wurden, 4.) natürliche und juris-
tische Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, 
in den Fällen, in denen sie für Tiefbaumaß-
nahmen, für die Errichtung von Krankenhäu-
sern, Justizvollzugs-, Sport-, Erholungs- oder 
Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder 
Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbin-
dung stehende Dienstleistungen von Stellen, 
die unter Nummer 1 fallen, Mittel erhalten, mit 
denen diese Vorhaben zu mehr als 50 vom 
Hundert finanziert werden, 5.) natürliche oder 

Sachlicher Anwendungsbereich 

• Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge im Freistaat Sachsen im Sinne des § 
99 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBI. I S. 
2114, 2009 I S. 3850), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz 62 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 3044), in der jeweils 
geltenden Fassung unabhängig von den 
Schwellenwerten nach § 100 Abs. 1 GWB. 

• Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind 
unterhalb der Schwellenwerte nach § 100 Abs. 
1 GWB diejenigen Regelungen 1.) der Verga-
be- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A 
(VOL/A) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. November 2009 (BAnz. Nr. 196a vom 
29. Dezember 2009), in der jeweils geltenden 
Fassung, 2.) der Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für die Ausführung von Leistungen 
(VOL/B) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. August 2003 (BAnz. Nr. 178a vom 23. 
September 2003), in der jeweils geltenden 
Fassung, 3.) der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Okto-
ber 2011 (BAnz. Nr. 182a vom 2. Dezember 
2011), in der jeweils geltenden Fassung, 4.) 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-
tungen Teil B (VOB/B) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 
155a vom 15. Oktober 2009), in der jeweils gel-
tenden Fassung, 5.) der Verdingungsordnung 
für freiberufliche Leistungen (VOF) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. November 
2009 (BAnz. Nr. 185a vom 8. Dezember 2009), 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden, 
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juristische Personen des privaten Rechts, die 
mit Stellen, die unter die Nummer 1 fallen, ei-
nen Vertrag über eine Baukonzession abge-
schlossen haben, hinsichtlich der Aufträge an 
Dritte, 6.) Zuwendungsempfänger, die nach den 
allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen die Vergabevorschriften anzuwenden 
haben. 

• Die öffentlichen Auftraggeber wirken in Aus-
übung ihrer Gesellschafterrechte in Unterneh-
men, an denen sie beteiligt sind, ohne die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 zu erfüllen, 
darauf hin, dass die Bestimmungen dieses Ge-
setzes in gleicher Weise beachtet werden. 

• Die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, insbesondere der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen (VOL), der Verga-
be- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) und der Vergabeordnung für freiberufli-
che Dienstleistungen (VOF) sind in der jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 

die für die Vergabe von Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen gelten, die nicht im 
Anwendungsbereich des Vierten Teils des 
GWB liegen. 

• Das Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr kann Grenzen für Auftragswerte 
festlegen, bis zu deren Erreichen eine Auf-
tragsvergabe im Wege einer beschränkten 
Ausschreibung oder einer freihändigen Verga-
be nach den Vergabe- und Vertragsordnungen 
zulässig ist. Die im Bundesanzeiger veröffent-
lichten jeweils geltenden Fassungen der vom 
Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss 
für Bauleistungen (DVA) erarbeiteten VOB so-
wie vom Deutschen Verdingungsausschuss für 
Leistungen (DVAL) erarbeiteten VOL werden 
vom Staatsministerium der Finanzen für die 
VOB und vom Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr für die VOL im Sächsischen 
Amtsblatt bekannt gemacht. 

• Höherrangiges Recht, insbesondere das Recht 
der Europäischen Union sowie der Vierte Teil 
des GWB und die darauf beruhenden weiteren 
vergaberechtlichen Bestimmungen, bleibt un-
berührt. 

Persönlicher Anwendungsbereich 

• Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für 
alle staatlichen und kommunalen Auftraggeber, 
für sonstige Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, die § 55 der 
Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen 
(Sächsische Haushaltsordnung – SäHO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 
2001 (SächsGVBl. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2010 (SächsGVBl. S. 387, 388), in der je-
weils geltenden Fassung zu beachten haben, 
sowie für Zuwendungsempfänger, die nach den 
allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
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dungen die Vergabevorschriften anzuwenden 
und ihren Sitz im Freistaat Sachsen haben. 

• Kommunale Auftraggeber im Sinne diese Ge-
setzes sind die Gemeinden, die Landkreise, die 
Verwaltungsverbände, die Zweckverbände und 
sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Sondervermögen, auf die 
das Gemeindewirtschaftsrecht Anwendung fin-
det. 

• Die staatlichen und kommunalen Auftraggeber 
wirken in Ausübung ihrer Gesellschafterrechte 
in Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, 
darauf hin, dass die Bestimmungen dieses Ge-
setzes in gleicher Weise beachtet werden. Ju-
ristische Personen des öffentlichen Rechts sind 
verpflichtet, ihre Gesellschafterrechte in Unter-
nehmen des privaten Rechts, an denen sie 
durch mehrheitliche Beteiligung oder in sonsti-
ger Weise direkt oder indirekt bestimmenden 
Einfluss nehmen können, im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten so auszuüben, dass 
diese die geltenden vergaberechtlichen Be-
stimmungen im Freistaat Sachsen anwenden. 

• Dieses Gesetz gilt auch für juristische Perso-
nen des Privatrechts, die die Voraussetzungen 
des § 98 Nr. 2 GWB erfüllen. 

Schwellenwerte  • Dieses Gesetz gilt für die Ausschreibung und 
Vergabe von Beschaffungsaufträgen durch öf-
fentliche Auftraggeber, die Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, ab 
einem Auftragswert von 500 EUR. 

• Die Schwellenwerte, ab dem Vergabeverfahren 
von diesem Gesetz erfasst werden, werden 
vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr im Sächsischen Amtsblatt bekannt 
gegeben. Ist kein Schwellenwert bekannt ge-
geben, liegt dieser Schwellenwert bei einem 
geschätzten Auftragswert von 10.000 EUR 
(ohne Umsatzsteuer). Für die Schätzung gilt § 
3 der Vergabeverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 
(BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 (BGBl. 
I S. 2570), in der jeweils geltenden Fassung. 
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Ausschrei-
bungsarten 

• Der Höchstwert für eine freihändige Vergabe 
gemäß § 3 Nr. 4 Buchst. p VOL/A wird auf 
13.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) festgesetzt. 
Auf die Verpflichtungen nach § 3 Nr. 5 und § 4 
Nr. 1 VOL/A wird hingewiesen. Bis zu einem 
Auftragswert von 25.000 EUR (ohne Umsatz-
steuer) ist eine Öffentliche Ausschreibung oder 
Beschränkte Ausschreibung gemäß § 3 Nr. 4 
VOB/A im Regelfall unzweckmäßig. Auf die 
Verpflichtung nach § 8 Nr. 2 Abs. 3 VOB/A wird 
hingewiesen. 

• Die Auftragsvergabe erfolgt in der Regel durch 
öffentliche Ausschreibung 

• Freihändige Vergaben und beschränkte Aus-
schreibungen sind nach Auftragserteilung unter 
Angabe des Auftragsgegenstandes, des Auf-
tragsvolumens, des Namens des Auftragsneh-
mers und der Begründung für das Absehen von 
einer öffentlichen Ausschreibung ortsüblich be-
kannt zu machen und im Internet zu veröffentli-
chen 

• Der Höchstwert für eine freihändige Vergabe 
wird auf 10.000 EUR festgesetzt. 

 

Privat finanzier-
te öffentliche 
Bauvorhaben 

 • Für privat finanzierte öffentliche Bauvorhaben, 
zum Beispiel durch Bauträgervertrag, Mietkauf- 
oder Leasingvertrag sowie durch kombinierte 
Bau- und Betreibermodelle in Form von Öffent-
lich-Privaten-Partnerschaften (ÖPP), gelten die 
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend. 

• Auf privat finanzierte öffentliche Bauvorhaben 
(zum Beispiel Bauträgervertrag, Mietkauf oder 
Leasingvertrag)  finden die Bestimmungen der 
§§ 5 bis 11 entsprechende Anwendung. 

Tariftreue und 
Mindestentloh-
nung, Betrei-
berwechsel 

• Bei den Lohnanteilen der Einheitspreise ist 
insbesondere auf die Einhaltung des für allge-
meinverbindlich erklärten tariflichen Mindest-
entgelts nach dem Gesetz über zwingende Ar-
beitsbedingungen bei grenzüberschreitenden 
Dienstleistungen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz – AEntG) vom 26. Februar 
1996 (BGBl. I S. 227), zuletzt geändert durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2787, 2793), in der jeweils gelten-
den Fassung, zu achten. 

• Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unterneh-
men vergeben werden, die sich bei Angebots-
abgabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäf-
tigten bei der Erfüllung des Auftrags mindes-
tens ein Entgelt zu zahlen, welches in Höhe 
und nach seinen Modalitäten durch 1.) einen für 
allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag, 2.) 
eine Rechtsverordnung nach den §§ 7 oder des 
Gesetzes über zwingende Arbeitsbedingungen 
für grenzüberschreitend entsandte und für re-
gelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz – AEntG) vom 20. April 2009 
(BGBl. I S. 799), das durch Artikel 25 des Ge-
setzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 
2854) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, für die jeweilige Leistung oder 
3.) Vorschriften des Gesetzes über die Festset-
zung von Mindestarbeitsbedingungen (Min-
destarbeitsbedingungengesetz – MiArbG) in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III veröffentlich-

• Öffentliche Aufträge für Leistungen, deren 
Erbringung in den Geltungsbereich des Geset-
zes über zwingende Arbeitsbedingungen für 
grenzüberschreitend entsandte und für regel-
mäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes – AEntG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 20. April 2009 
(BGBI. I S. 799), zuletzt geändert durch Artikel 
25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2854), in der jeweils geltenden Fas-
sung fällt, werden nur an Auftragnehmer ver-
geben, die bei der Abgabe des Angebots 
schriftlich erklären, ihren Beschäftigten bei der 
Ausführung mindestens diejenigen Arbeitsbe-
dingungen einschließlich des Entgelts zu ge-
währen, die der nach dem Arbeitnehmerent-
sendegesetz geltende Tarifvertrag vorgibt. Satz 
1 gilt entsprechend für andere gesetzliche Be-
stimmungen über Mindestentgelte. 

• Aufträge für Leistungen über öffentliche Perso-
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ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2009 
(BGBl. I S. 818), in der jeweils geltenden Fas-
sung, für den jeweiligen Wirtschaftszweig fest-
gesetzt wurde. 

• In der Verpflichtungserklärung nach Satz 1 ist 
die Art der tariflichen Bindung, die Höhe der zu 
zahlenden Stundenentgelte sowie die einzuhal-
tenden Arbeitsbedingungen für die im Rahmen 
der Leistungserbringung eingesetzten Beschäf-
tigten nach Beschäftigtengruppen anzugeben. 

• Soweit nach den §§ 11 und 12 Tariftreue nicht 
gefordert werden kann, dürfen öffentliche Auf-
träge nur an Unternehmen vergeben werden, 
die sich bei Angebotsabgabe schriftlich ver-
pflichten, den mit der Leistungserbringung ein-
gesetzten Beschäftigten ein Entgelt von min-
destens 8,50 EUR, brutto, pro Stunde zu zah-
len (Mindestentgelt). 

nennahverkehrsdienste werden nur an Unter-
nehmen vergeben, die bei der Abgabe des An-
gebots schriftlich erklären, ihre Beschäftigten 
bei der Ausführung dieser Leistungen mindes-
tens nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag 
zu entlohnen. Der Auftraggeber bestimmt in der 
Bekanntmachung der Ausschreibung und in 
den Vergabeunterlagen den oder die anzu-
wendenden Tarifverträge nach Satz 1. Bei öf-
fentlichen Aufträgen nach Satz 1 wird grund-
sätzlich die Übernahme der Arbeitnehmer im 
Falle eines Betreiberwechsels nach Art. 4 Abs. 
5 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23. Ok-
tober 2007 vorgegeben. Die bisherigen Betrei-
ber sind verpflichtet, dem Auftraggeber die er-
forderlichen Unterlagen auszuhändigen. Etwaig 
entstehende Aufwendungen erstattet der Auf-
traggeber. 

• Öffentliche Aufträge werden unbeschadet wei-
tergehender Anforderungen nach den Abs. 2 
und 3 nur an Unternehmen vergeben, die bei 
der Abgabe des Angebots schriftlich erklären, 
ihren Beschäftigten, abgesehen von Auszubil-
denden, bei der Ausführung der Leistung min-
destens ein Stundenentgelt von 8,50 EUR – 
brutto zu zahlen. 

• Für die Auftragsausführung können bei allen 
öffentlichen Aufträgen zusätzliche Anforderun-
gen an Auftragnehmer gestellt werden, die ins-
besondere soziale, umweltbezogene oder in-
novative Aspekte betreffen, wenn sie im sachli-
chen Zusammenhang mit dem konkreten Auf-
tragsgegenstand stehen und sich aus der Leis-
tungsbeschreibung ergeben. Insbesondere 
kann bei personalintensiven Aufträgen, bei de-
nen die Qualität der Leistungserbringung und 
die Qualifikation der Beschäftigten entschei-
dend sind, eine angemessene Bezahlung der 
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einzusetzenden Beschäftigten, die sich an den 
Tarifverträgen der jeweiligen Branche orientie-
ren soll, verlangt werden. 

Anpassung des Entgeltsatzes 

• Die Staatsregierung überprüft die Angemes-
senheit des Stundenentgelts nach § 5 Abs. 4 
regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre, 
und legt dem Landtag einen Entwurf zur An-
passung an die Entwicklung des Verbraucher-
preisindex vor. Die Entscheidung hierüber trifft 
der Landtag durch Gesetz. 

• Zur Unterstützung bei der Erstellung des Ent-
wurfs nach Abs. 1 richtet die Staatsregierung 
eine beratende Kommission ein, die paritätisch 
aus Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberverbände und der Wissenschaft besetzt 
ist. Das Nähere regelt das Staatsministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch 
Rechtsverordnung. 

Nachunterneh-
merzusatz 

• Im Fall der Auftragserteilung sind die vom Auf-
tragnehmer angebotenen Leistungen grund-
sätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die 
Weitergabe von Leistungen an Nachunterneh-
mer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 
50 vom Hundert des Auftragswertes und nur mit 
Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Die 
Bieter haben bei der Angebotsabgabe ein Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen und 
der hierfür vorgesehenen Nachunternehmer 
vorzulegen. 

• Auftragnehmer sind für den Fall der Weitergabe 
von Leistungen an Nachunternehmer vertrag-
lich zu verpflichten, 1.) bevorzugt Unternehmen 
der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, 
soweit es mit der vertragsgemäßen Ausführung 
des Auftrags zu vereinbaren ist, 2.) Nachunter-
nehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es 
sich um einen öffentlichen Auftrag handelt, 3.) 
bei der Weitergabe von Bauleistungen an 

• Im Fall der Auftragserteilung sind die vom Auf-
tragnehmer angebotenen Leistungen grund-
sätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die 
Weitergabe von Leistungen an Nachunterneh-
mer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 
50 vom Hundert des Auftragswertes und nur 
mit schriftlicher Zustimmung des Auftragsge-
bers zulässig. Die Bieter haben bei der Ange-
botsabgabe ein Verzeichnis der Nachunter-
nehmerleistungen und der hierfür vorgesehe-
nen Nachunternehmer vorzulegen. Die nach-
trägliche Einschaltung oder der Wechsel des 
Nachunternehmers bedarf der Zustimmung des 
Auftraggebers. 

• Auftragnehmer sind für den Fall der Weitergabe 
von Leistungen an Nachunternehmer vertrag-
lich zu verpflichten, 1.) bevorzugt kleine und 
mittlere Unternehmen zu beteiligen, 2.) Nach-
unternehmen davon in Kenntnis zu setzen, 
dass es sich um einen öffentlichen Auftrag 

• Im Fall der Auftragserteilung sind die vom Auf-
tragnehmer angebotenen Leistungen grund-
sätzlich im eigenen Betrieb auszuführen. Die 
Weitergabe von Leistungen an Nachunterneh-
mer ist grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 
50 vom Hundert des Auftragswertes und nur 
mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
Die Bieter haben bei der Angebotsabgabe ein 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
und der hierfür vorgesehenen Nachunterneh-
mer vorzulegen. 

• Auftragnehmer sind für den Fall der Weiterga-
be von Leistungen an Nachunternehmer ver-
traglich zu verpflichten, 1.) bevorzugt Unter-
nehmen der mittelständischen Wirtschaft zu 
beteiligen, soweit es mit der vertragsgemäßen 
Ausführung des Auftrags zu vereinbaren ist, 2.) 
Nachunternehmen davon in Kenntnis zu set-
zen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag 
handelt, 3.) bei der Weitergabe von Bauleis-
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Nachunternehmen die Allgemeinen Vertrags-
bedingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen der Verdingungsverordnung für Bauleis-
tungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Liefer-
leistungen die Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen für die Ausführung von Leistungen der Ver-
dingungsordnung für Leistungen (VOL/B) zum 
Vertragsbestandteil zu machen, 4.) den Nach-
unternehmern keine, insbesondere hinsichtlich 
der Zahlungsweise, ungünstigeren Bedingun-
gen aufzuerlegen, als zwischen dem Auftrag-
nehmer und dem öffentlichen Auftraggeber ver-
einbart sind. 

handelt, 3.) den Nachunternehmern keine, ins-
besondere hinsichtlich der Zahlungsweise, un-
günstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als 
zwischen dem Auftragnehmer und dem öffentli-
chen Auftraggeber vereinbart sind, und 4.) den 
beauftragten Nachunternehmer, einem von ihm 
oder dem Nachunternehmer beauftragten Ver-
leiher zu verpflichten, nach diesem Gesetz zu 
verfahren, insbesondere den mit der Leistungs-
erbringung eingesetzten Beschäftigten mindes-
tens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die 
der Bieter selbst einzuhalten verspricht. 

tungen an Nachunternehmen die Regelungen 
dieses Gesetzes sowie die in § 5 Abs. 2 ge-
nannten Vorschriften zum Vertragsbestandteil 
zu machen, 4.) den Nachunternehmern keine, 
insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, 
ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als 
zwischen dem Auftragnehmer und dem öffent-
lichen Auftraggeber vereinbart sind, 5.) dass 
eine Weitergabe von Leistungen an Nachun-
ternehmer nur erfolgt, wenn diese ihren Be-
schäftigten mindestens die Arbeitsbedingungen 
gewähren, die der Auftragnehmer selbst einzu-
halten zusichert, 6.) die schriftliche Übertra-
gung der Verpflichtung und ihre Einhaltung 
durch die beteiligten Nachunternehmer oder 
Verleiher sicherzustellen und dem öffentlichen 
Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 

• Der Auftraggeber vereinbart mit dem Auftrag-
nehmer, dass der Auftragnehmer die Nachun-
ternehmer und Verleiher von Arbeitskräften 
vertraglich verpflichtet, dass diese ihren Be-
schäftigten im Rahmen der zu erfüllenden Ver-
tragsleistung mindestens die Arbeitsentgeltbe-
dingungen gewähren, die für die vom Nachun-
ternehmer oder dem Vertragspartner des Ver-
leihers zu erbringenden Leistungen nach § 5 
maßgeblich sind. Diese Verpflichtung erstreckt 
sich auf alle an der Auftragserfüllung beteiligten 
Unternehmen. Der Auftraggeber achtet darauf, 
dass der jeweils einen Auftrag weiter Verge-
bende die rechtsverbindliche Übertragung der 
Verpflichtung und ihre Einhaltung durch die von 
ihm beauftragten Nachunternehmer oder Ver-
leiher sicherstellt und seinem unmittelbaren 
Auftraggeber auf Verlangen nachweist. Die 
Kontrollrechte sind dabei auch zugunsten des 
Auftraggebers zu vereinbaren. 

• Auf Nachunternehmer lautende Nachweise und 
Erklärungen sind vom Auftragnehmer vor Be-
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ginn der Nachunternehmerleistung vorzulegen. 
Mittelstandsför-
derung / Los-
weise Vergabe 

• Durch die Streuung von Aufträgen sollen Unter-
nehmen der mittelständischen Wirtschaft im 
Rahmen der bestehenden Vergabevorschriften 
in angemessenem Umfang berücksichtigt wer-
den. Insbesondere sind Leistungen, soweit es 
die wirtschaftlichen und technischen Anforde-
rungen zulassen, so in Lose nach Menge und 
Art zu zerlegen, dass sich Unternehmen der 
mittelständischen Wirtschaft bewerben können. 

• Die Zusammenfassung mehrerer oder sämtli-
cher Teil- oder Fachlose bei einem Vorhaben ist 
nur zulässig, wenn dies nachweislich aus wirt-
schaftlichen oder technischen Gründen Vorteile 
bringt. 

• Angebote von Arbeitsgemeinschaften sind 
grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen 
wie solche von einzelnen Bietern zuzulassen. 

• Aufträge sind in Fach- und Teillosen auszu-
schreiben und zu vergeben. Mehrere Teil- und 
Fachlose dürfen zusammen ausgeschrieben 
und vergeben werden, wenn wirtschaftliche 
oder technische Gründe dies erfordern. Gründe 
für die Zusammenfassung der Lose nach Satz 
2 sind zu dokumentieren. 

• Wird eine beschränkte Ausschreibung oder 
eine freihändige Vergabe durchgeführt, sind 
auch kleine und mittlere Unternehmen zur An-
gebotsabgabe aufzufordern. 

• Angebote von Arbeitsgemeinschaften sind 
grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen 
wie solche von einzelnen Bietern zuzulassen 

• Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, klei-
ne und mittlere Unternehmen bei beschränkten 
Ausschreibungen und freihändigen Vergaben 
in angemessenem Umfang zur Angebotsabga-
be aufzufordern. 

• Unbeschadet der Verpflichtung zur Teilung der 
Leistungen in Fach- und Teillose nach dem 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistun-
gen und der Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen ist das Vergabeverfahren, so-
weit nach Art und Umfang der anzubietenden 
Leistungen möglich, so zu wählen und die Ver-
dingungsunterlagen so zu gestalten, dass klei-
ne und mittlere Unternehmen am Wettbewerb 
teilnehmen und beim Zuschlag berücksichtigt 
werden können. 

• Öffentliche Auftraggeber haben die Ausschrei-
bung eines öffentlichen Auftrags zusätzlich in 
elektronischer Form auf der zentralen Landes-
vergabeplattform (http://www.vergabe-
sachsen.de) bekannt zu machen. Sonstige 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, kommunale Auftraggeber 
und juristische Personen können die zentrale 
Landesvergabeplattform für ihre Bekanntma-
chungen von öffentlichen Aufträgen nutzen. 

• Kleine und mittlere Unternehmen erhalten auf 
Antrag die Möglichkeit einer einmaligen Finan-
zierung eines Lehrgangs bei einer öffentlich 
anerkannten Stelle, die Prüfungen im Rahmen 
der Präqualifizierung nach § 9 Abs. 1 Satz 1 
abnimmt. Das Nähere regelt das Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch 
Rechtsverordnung. 

Losweise Vergabe 

• Durch die Streuung von Aufträgen sollen Un-
ternehmen der mittelständischen Wirtschaft im 
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Rahmen der bestehenden Vergabevorschriften 
in angemessenem Umfang berücksichtigt wer-
den. Insbesondere sind Leistungen, soweit es 
die wirtschaftlichen und technischen Anforde-
rungen zulassen, so in Lose nach Menge und 
Art zu zerlegen, dass sich Unternehmen der 
mittelständischen Wirtschaft bewerben können. 

• Die Zusammenfassung mehrerer oder sämtli-
cher Teil- oder Fachlose bei einem Vorhaben 
ist nur zulässig, wenn dies nachweislich aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen Vor-
teile bringt. 

• Angebote von Arbeitsgemeinschaften sind 
grundsätzlich unter den gleichen Bedingungen 
wie solche von einzelnen Bietern zuzulassen. 

Nachweise und 
Präqualifikation 

• Zum Nachweis der Eignung des Bewerbers 
oder Bieters sollen verlangt werden: 1.) Anga-
ben über den Umsatz des Unternehmens in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, 
soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit an-
deren Unternehmern ausgeführten Aufträgen, 
2.) Angaben über die Ausführung von Leistun-
gen in den letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren, die mit der zu vergebenden Leis-
tung vergleichbar sind, 3.) Angaben über die 
Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren im Jahresdurchschnitt be-
schäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Be-
rufsgruppen, 4.) Angaben über das dem Unter-
nehmer für die Ausführung der zu vergebenden 
Leistung zur Verfügung stehende Personal und 
Ausrüstung, 5.) ein Nachweis über die Eintra-
gung im Berufs- oder Handelsregister seines 
Herkunftslandes; wird ein entsprechender 
Nachweis im Herkunftsland nicht ausgestellt, 
kann er durch eine Eigenerklärung ersetzt wer-
den, 6.) ein Auszug aus dem Gewerbezentral-

• Die nach diesem Gesetz vorzulegenden Nach-
weise und Erklärungen können im Wege der 
Präqualifikation erbracht werden. Das Nähere 
regelt die Staatsregierung durch Rechtsverord-
nung. 

• Die Präqualifikationsnachweise dürfen nicht 
älter als ein Jahr sein und die durch die ausstel-
lende Stelle festgelegte Gültigkeitsdauer nicht 
überschritten haben. 

• Neben den in den einschlägigen Vergabe-, 
Vertrags- oder Verdingungsordnungen genann-
ten Präqualifikationsmöglichkeiten kann die 
Staatsregierung weitere Präqualifikationsver-
fahren durch Rechtsverordnung bestimmen. 

• Bieter müssen nachweisen, dass sie die Bei-
träge zur gesetzlichen Sozialversicherung und 
der gemeinsamen Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien im Sinne des § 5 Abs. 3 Nr. 3 des 
AEntG vollständig entrichten. 

• Öffentliche Aufträge werden nur an Bieter ver-
geben, die dem öffentlichen Auftraggeber eine 
gültige Bescheinigung aus dem Unternehmer- 
und Lieferverzeichnis oder dem Präqualifikati-
onsverzeichnis vorlegen oder durch Unterla-
gen, die nicht älter als sechs Monate sein dür-
fen, den Nachweis der vollständigen Entrich-
tung von gesetzlichen Abgaben und Sozialver-
sicherungsbeiträgen erbringen. Die Unterlagen 
müssen von dem zuständigen in- oder auslän-
dischen Sozialversicherungsträger oder der 
zuständigen in- oder ausländischen Sozialkas-
se ausgestellt sein, soweit der Bieter Bauauf-
träge im Sinne des § 99 Abs. 3 GWB ausführt 
und von dem Geltungsbereich eines Tarifver-
trages über eine gemeinsame Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien erfasst wird. Der in Satz 1 
genannte Nachweis kann durch eine Beschei-
nigung eines ausländischen Staates erbracht 
werden. Bei fremdsprachigen Bescheinigungen 
oder Unterlagen ist eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache beizufügen. 

• Soll die Ausführung eines Teils des Auftrages 
einem Nachunternehmer übertragen werden, 
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register, der nicht älter als drei Monate sein 
darf, 7.) andere, insbesondere für die Prüfung 
der Fachkunde geeignete Nachweise. 

• Zur Prüfung seiner Bonität kann der Auftragge-
ber vom Bieter zusätzliche Nachweise verlan-
gen, die ihm zur Einschätzung der wirtschaftli-
chen und finanziellen Leistungsfähigkeit geeig-
net erscheinen. Liegen stichhaltige Gründe für 
eine unzureichende Bonität des Bieters vor, hat 
der Auftraggeber zusätzliche Nachweise zu 
verlangen. Dazu zählen insbesondere 1.) die 
Vorlage entsprechender Bankauskünfte und -
erklärungen, 2.) der Nachweis einer entspre-
chenden Berufshaftpflichtversicherung, 3.) die 
Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des 
Unternehmens, falls deren Veröffentlichung 
nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in 
dem das Unternehmen ansässig ist, vorge-
schrieben ist, 4.) Erklärung über den Gesamt-
umsatz des Unternehmens sowie den Umsatz 
bezüglich der besonderen Leistungsart, die Ge-
genstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf 
die letzten drei Geschäftsjahre. 

so soll der öffentliche Auftraggeber bei seiner 
Auftragserteilung auch die auf den Nachunter-
nehmer lautenden Bescheinigungen und Unter-
lagen gemäß Absatz 1 fordern. Satz 1 gilt auch 
für den 2. Nachunternehmer des Nachunter-
nehmers. 

Kontrollen   • Die öffentlichen Auftraggeber führen Kontrollen 
durch, um die Einhaltung der abzugebenden 
Erklärungen zu überprüfen. Die öffentlichen 
Auftraggeber dürfen zu Kontrollzwecken Ein-
blick in die Entgeltabrechnungen der ausfüh-
renden Unternehmen, in die Unterlagen über 
die Abführung von Steuern, in die Unterlagen 
über die Abführung von Beiträgen an in- und 
ausländische Sozialversicherungsträger, in die 
Unterlagen über die Abführung von Beiträgen 
an in- und ausländische Sozialkassen des 
Baugewerbes und in die zwischen den ausfüh-
renden Unternehmen abgeschlossenen Verträ-
ge nehmen. Die ausführenden Unternehmen 
haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit 
solcher Kontrollen hinzuweisen und ihre schrift-
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liche Zustimmung einzuholen. 
• Öffentliche Aufträge werden nur an Unterneh-

men vergeben, die bei Abgabe des Angebots 
schriftlich erklären, für sich und die Nachunter-
nehmer vollständige und prüffähige Unterlagen 
für die Kontrollen nach Abs. 1 bereitzuhalten 
und auf Verlangen dem öffentlichen Auftragge-
ber vorzulegen. 

• Die Durchführung dieses Gesetzes wird durch 
eine mit dem notwendigen Personal und den 
erforderlichen Befugnissen ausgestattete Kon-
trolleinrichtung überwacht. Das Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr be-
stimmt durch Verordnung, welche Einrichtung 
des Freistaats Sachsen diese Kontrollfunktion 
wahrnimmt. 

Sanktionen  Sanktionen 

• Zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und 
dem Auftragnehmer ist für jeden schuldhaften 
Verstoß gegen die Verpflichtungen aus einer 
Verpflichtungserklärung nach § 5 Abs. 2 Nr. 4, 
den §§ 11, 12, 13 und 16 eine Vertragsstrafe zu 
vereinbaren, deren Höhe bis zu zehn Prozent 
des Auftragswertes betragen soll. Der Auftrag-
nehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
nach Satz 1 auch dann zu verpflichten, wenn 
der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten 
Nachunternehmer oder einen Verleiher von Ar-
beitskräften begangen wird. 

• Der Auftraggeber hat mit dem Auftragnehmer 
zu vereinbaren, dass die schuldhafte Nichterfül-
lung der Verpflichtungen aus einer in Absatz 1 
genannten Verpflichtungserklärung zur Auflö-
sung des Vertrages berechtigt. 
Ordnungswidrigkeiten 

• Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich bei der 
Bewerbung um öffentliche Aufträge trotz Abga-
be einer Verpflichtungserklärung nach § 16 die 
hierin eingegangenen Verpflichtungen während 

• Um die Einhaltung der nach diesem Gesetz 
resultierenden Verpflichtungen des Auftrag-
nehmers zu sichern, ist zwischen dem öffentli-
chen Auftraggeber und dem Auftragnehmer für 
jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 1 von Hundert, bei mehreren Ver-
stößen zusammen bis zur Höhe von 10 von 
Hundert der Auftragssumme zu vereinbaren. 
Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Ver-
tragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu 
verpflichten, dass der Verstoß durch einen 
Nachunternehmer begangen wird. 

• Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem Auf-
tragnehmer zu vereinbaren, dass die schuld-
hafte Nichterfüllung einer der aus diesem Ge-
setz resultierenden Verpflichtung durch den 
Auftragnehmer oder seine Nachunternehmer 
den öffentlichen Auftraggeber zur fristlosen 
Kündigung berechtigen. 

• Bei einer schuldhaften Nichterfüllung einer der 
aus diesem Gesetz resultierenden Verpflich-
tung soll das Unternehmen von der Teilnahme 
an einem Vergabeverfahren sowie als Nachun-
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der Durchführung des öffentlichen Auftrages 
nicht erfüllt. 

• Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-
ße bis zu 50000 EUR geahndet werden. 
Ausschluss wegen Gesetzesverstoß (Kor-
ruptionsregister) 

• Ein Bieter ist regelmäßig vom Vergabeverfah-
ren auszuschließen, wenn dieser selbst, ein 
bereits bekannter Nachunternehmer oder ver-
traglich gebundener Verleiher von Arbeitskräf-
ten in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren 
vor der Angebotsabgabe einen Verstoß began-
gen hat, wegen 1.) Straftaten gegen die Umwelt 
nach den §§ 324 bis 330a des Strafgesetzbu-
ches (StGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 
3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2557) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, 2.) Straftaten nach den §§ 334 und 335 
(Bestechung und besonders schwerer Fall der 
Bestechung), § 333 (Vorteilsgewährung), § 261 
(Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte), § 263 (Betrug), § 
264 (Subventionsbetrug), § 265b (Kreditbe-
trug), § 266 (Untreue), § 266a (Vorenthalten 
und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), § 298 
(wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 
Ausschreibungen), § 299 (Bestechung und Be-
stechlichkeit im geschäftlichen Verkehr), den §§ 
283 und 283a (Bankrott), den §§ 283c und 
283d (Gläubiger- und Schuldnerbegünstigung) 
StGB, 3.) Straftaten nach den §§ 19, 20, 20a 
und 22 a des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen (KrWaffKontrG), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. November 1990 
(BGBl. I S. 2506), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 27. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1595) geändert worden ist, in der jeweils gel-

ternehmer bis zu einer Dauer von drei Jahren 
ausgeschlossen werden. 
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tenden Fassung, 4.) Verstößen nach § 81 Abs. 
1 und 2 Nr. 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. 
I S. 2114), das zuletzt durch Artikel 2 Abs. 62 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 3367) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, 5.) Straftaten nach den §§ 
370 und 370a (Steuerhinterziehung) der Abga-
benordnung (AO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
3866), dass zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2878) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung oder 6.) Verstößen, die zu einem Aus-
schluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäfti-
gung (Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz – 
SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 
1842), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und nach § 6 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes (AentG) in der jeweils gel-
tenden Fassung, führen können, soweit diese 
in Zusammenhang mit seiner wirtschaftlichen 
Betätigung stehen. 

• Ein Verstoß im Sinne des Absatz 1 liegt vor 1.) 
nach Zulassung der Anklage für die Dauer des 
Strafverfahrens, 2.) nach rechtskräftigem Urteil 
in einem Strafverfahren, 3.) nach Erlass eines 
Strafbefehls, gegen den nicht rechtzeitig Ein-
spruch erhoben wurde, 4.) nach endgültiger 
Einstellung des Verfahrens gemäß § 153a der 
Strafprozessordnung (StPO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. 
I, S. 1074, 1319), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2006 (BGBl. 
I, S. 3416) geändert worden ist, in der jeweils 
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geltenden Fassung, 5.) nach einem rechtskräf-
tigen Bußgeldbescheid oder 6.) bei einem Ein-
trag des Bieters in ein landes- oder bundeswei-
tes Korruptionsregister. 

• Vor dem Ausschluss ist dem Bieter binnen 
angemessener Frist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Der Ausschlussgrund entfällt, 
wenn der Bieter nachweist, dass er durch ge-
eignete organisatorische und personelle Maß-
nahmen Vorsorge gegen die Wiederholung des 
Rechtsverstoßes getroffen und einen entstan-
denen Schaden ersetzt hat. Die Entscheidung 
und ihre Gründe sind zu dokumentieren und zu 
veröffentlichen. 
Ausschluss unzuverlässiger Bieter 

• Fehlt eine Erklärung nach § 5 Abs. 2 Nr. 4, 
nach den §§ 11, 12, 13 und 16 bei Angebots-
abgabe und wird sie nicht spätestens innerhalb 
einer angemessenen vom Auftraggeber kalen-
dermäßig zu bestimmenden Frist vom Bieter 
und von diesem auch für die bereits bekannten 
Nachunternehmer und Verleiher von Arbeits-
kräften vorgelegt, so ist das Angebot vom wei-
teren Vergabeverfahren auszuschließen. 

Soziale und öko-
logische Krite-
rien 

 ILO-Kernarbeitsnormen 

• Gegenstand der Leistung dürfen keine Waren 
oder Dienstleistungen sein, die unter Missach-
tung der in den Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten 
Mindeststandards gewonnen oder hergestellt 
worden sind. Diese Mindeststandards ergeben 
sich aus: 1.) dem Übereinkommen Nr. 29 über 
Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 
(BGBI. 1956 II S. 641), 2.) dem Übereinkom-
men Nr. 87 über die Vereinigungsfreiheit und 
den Schutz des Vereinigungsrechtes vom 9. 
Juli 1948 (BGBI. 1956 II S. 2073), 3.) dem 
Übereinkommen Nr. 98 über die Anwendung 
der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und 

ILO-Kernarbeitsnormen 

• Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen dürfen keine Waren Gegenstand der 
Leistung sein, die unter Missachtung der in den 
ILO (International Labour Organisation) Kern-
arbeitsnormen festgelegten Mindeststandards 
gewonnen oder hergestellt worden sind. Die 
Mindeststandards der ILO Kernarbeitsnormen 
ergeben sich aus: 1.) dem Übereinkommen Nr. 
29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit vom 28. Ju-
ni 1930 (BGBI. 1956 II S. 640, 641), 2.) dem 
Übereinkommen Nr. 87 über die Vereinigungs-
freiheit und den Schutz des Vereinigungsrech-
tes vom 9. Juli 1948 (BGBI. 1956 II S. 2072, 
2073), 3.) dem Übereinkommen Nr. 98 über die 
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des Rechtes zu Kollektivverhandlungen vom 1. 
Juli 1949 (BGBI. 1955 II S. 1123), 4.) dem 
Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher Ar-
beitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni 
1951 (BGBI. 1956 II S. 24), 5.) dem Überein-
kommen Nr. 105 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBI. 1959 II 
S. 442), 6.) dem Übereinkommen Nr. 111 über 
die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 
vom 25. Juni 1958 (BGBI. 1961 II S. 98), 7.) 
dem Übereinkommen Nr. 138 über das Min-
destalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
vom 26. Juni 1973 (BGBI. 1976 II S. 202), 8.) 
dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung 
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 
17. Juni 1999 (BGBI. 2001 II S. 1291). 
Umweltgerechte und energieeffiziente Be-
schaffung 

• Die Öffentlichen Auftraggeber beschaffen um-
weltverträgliche und energieeffiziente Güter 
und Leistungen. Die Leistungs- und Aufgaben-
beschreibung muss Anforderungen enthalten, 
die nach dem Stand der Technik bestmögliche 
Umweltverträglichkeit und einen guten Stan-
dard bei der Energieeffizienz sicherstellen, so-
weit nicht wegen geringer Lebenszykluskosten 
eine Absenkung der Standards angezeigt ist. 
Die Abweichungen von den Anforderungen 
nach Satz 2 sind zu begründen und zu doku-
mentieren. Die Einhaltung guter Standards der 
Energieeffizienz wird vermutet, wenn die 
höchste, bereits eingeführte Energieeffizienz-
klasse der Produktgruppe ausgeschrieben wird. 

• Der Auftraggeber legt im Leistungsverzeichnis 
oder den technischen Spezifikationen fest, wel-
che Umweltzeichen nach Absatz 3 den in der 
Leistungs- und Aufgabenbeschreibung festge-

Anwendung der Grundsätze des Vereinigungs-
rechts und des Rechtes zu Kollektivverhand-
lungen vom 1. Juli 1949 (BGBI. 1955 II S. 
1122, 1123), 4.) dem Übereinkommen Nr. 100 
über die Gleichheit des Entgelts männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige 
Arbeit vom 29. Juni 1951 (BGBI. 1956 II S. 23, 
24), 5.) dem Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 
1957 (BGBI. 1959 II S. 441, 442), 6.) dem 
Übereinkommen Nr. 111 über die Diskriminie-
rung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni 
1958 (BGBI. 1961 II S. 97, 98), 7.) dem Über-
einkommen Nr. 138 über das Mindestalter für 
die Zulassung zur Beschäftigung vom 26. Juni 
1973 (BGBI. 1976 II S. 201, 202) und 8.) dem 
Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom 17. 
Juni 1999 (BGBI. 2001 II S. 1290, 1291). 

• Aufträge über Lieferleistungen werden nur an 
Unternehmen vergeben, die bei der Abgabe 
des Angebots schriftlich erklären, den Auftrag 
gemäß der Leistungsbeschreibung ausschließ-
lich mit Waren auszuführen, die nachweislich 
unter Beachtung der ILO Kernarbeitsnormen 
gemäß Absatz 1 gewonnen oder hergestellt 
worden sind. Dazu sind entsprechende Nach-
weise von den Bietern zu verlangen. Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für Waren, die im 
Rahmen der Erbringung von Bau- und Dienst-
leistungen verwendet werden. 

• Absatz 2 gilt nur für Waren oder Warengrup-
pen, bei denen eine Gewinnung oder Herstel-
lung unter Missachtung der ILO-
Kernarbeitsnormen gemäß Absatz 1 im Einzel-
fall in Betracht kommt und die von dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr in einer entsprechenden Liste aufge-
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legten Spezifikationen genügen. Er muss auch 
andere Beweismittel, zum Beispiel geeignete 
technische Unterlagen des Herstellers oder 
Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

• Der Auftraggeber kann für Leistungs- und 
Funktionsanforderungen diejenigen Spezifikati-
onen oder Teile davon verwenden, die in euro-
päischen, multinationalen oder anderen Um-
weltzeichen definiert sind, wenn 1.) diese Spe-
zifikationen geeignet sind, die Merkmale derje-
nigen Waren oder Dienstleistungen zu definie-
ren, die Gegenstand des Auftrags sind, 2.) die 
Anforderungen des Umweltzeichens auf der 
Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten 
Informationen ausgearbeitet wurden, 3.) die 
Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens 
erlassen wurden, an dem alle interessierten 
Kreise, wie staatliche Stellen, Verbraucher, 
Hersteller, Händler und Umweltorganisationen, 
teilnehmen können, und 4.) die Umweltzeichen 
für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar 
sind. 

• Das Nähere zum Nachweisverfahren regelt die 
Staatsregierung durch Rechtsverordnung. 
Umweltmanagementsysteme 

• Öffentliche Aufträge sind an Unternehmen zu 
vergeben, die Umweltmanagementsysteme bei 
der Auftragsausführung anwenden. Anforde-
rungen an das Umweltmanagement sind in der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen 
anzugeben. Zum Nachweis von Umweltmana-
gement kann die Vorlage von Bescheinigungen 
und branchenüblicher Zertifizierungen verlangt 
werden. Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS) ist als europäische Auszeichnung für 
betriebliches Umweltmanagement zum Nach-
weis der Erfüllung von bestimmten Normen für 
das Umweltmanagement geeignet. Dem EMAS 
gleichwertige Nachweise sind anzuerkennen. 

führt werden. Unbeschadet der Erbringung an-
derer, gleichwertiger Nachweise, kann das 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr in der Liste nach Satz 1 zusätzlich an-
erkannte unabhängige Nachweise oder Zertifi-
zierungen für eine Herstellung unter Beachtung 
der ILO-Kernarbeitsnormen benennen. 

Umweltverträgliche Auftragsausführung 

• Öffentliche Auftraggeber sind verpflichtet, bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge ökologische 
und ressourcenschonende Kriterien zu berück-
sichtigen. Bei der Festlegung der Leistungsan-
forderungen soll umweltfreundlichen und ener-
gieeffizienten Produkten, Materialien und Ver-
fahren der Vorzug gegeben werden. Öffentliche 
Auftraggeber haben im Rahmen von Liefer-, 
Bau- und Dienstleistungsaufträgen dafür Sorge 
zu tragen, dass bei der Herstellung, Verwen-
dung und Entsorgung von Gütern sowie durch 
die Ausführung der Leistung bewirkte negative 
Umweltauswirkungen möglichst vermieden 
werden. Dies umfasst das Recht und die 
Pflicht, bei der Bedarfsermittlung, der Leis-
tungsbeschreibung und der Zuschlagserteilung 
Anforderungen im Sinne der Sätze 1 bis 3 auf-
zustellen und angemessen zu berücksichtigen 
sowie für die Auftragsausführung ergänzende 
Verpflichtungen auszusprechen. 

• Bei der Wertung der Wirtschaftlichkeit der An-
gebote im Sinne von § 97 Abs. 5 GWB sind 
auch die vollständigen Lebenszykluskosten des 
Produkts oder der Dienstleistung zu berück-
sichtigen. 

Gleichstellung 

• Die Entscheidung über den Zuschlag eines 
Angebots hat zu berücksichtigen, ob und in-
wieweit der Bieter Maßnahmen zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und zur Förde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
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Antidiskriminierungsklausel 

• Wer einen Auftrag annimmt, hat bei der Ausfüh-
rung des Auftrags das Gebot der Gleichstellung 
und die Verhinderung und Beseitigung von Be-
nachteiligungen hinsichtlich der Abstammung, 
Sprache, Heimat und Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuel-
len Identität zu beachten. Diese Verpflichtung 
ist auch gegenüber Dritten durchzusetzen, die 
an der Erfüllung des Auftrages mitwirken. 
Weitere Kriterien 

• Bei der Zuschlagserteilung ist weiter zu berück-
sichtigen, ob der Bieter Sozialstandards an-
wendet und die soziale Eingliederung von Men-
schen mit Behinderung fördert, insbesondere 
1.) schwerbehinderte Menschen beschäftigt, 
mindestens in dem Umfang der Pflicht nach § 
71 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 2.) 
Ausbildungsplätze für eine berufliche Erstaus-
bildung bereitstellt, sich an tariflichen Umlage-
verfahren zur Sicherung der beruflichen Erst-
ausbildung oder an Ausbildungsverbünden be-
teiligt oder 3.) die Chancengleichheit von Frau-
en und Männern im Beruf fördert. Das Nähere 
zum Inhalt der Programme zur Förderung der 
Chancengleichheit regelt die Staatsregierung 
durch Rechtsverordnung. 

• Der Auftraggeber hat die Festlegung weiterer 
sozialer, umweltbezogener und innovativer As-
pekte zu prüfen und als Zuschlagskriterien in 
den Vergabeunterlagen zu definieren, um die 
ökologischen und sozialen Folgekosten des 
Beschaffungsgutes zu minimieren. Die Ent-
scheidung und die Gründe sind zu dokumentie-
ren. 

• Der Auftraggeber kann binnen angemessener 
Frist geeignete Nachweise zur Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Absatz 3 fordern. Von 

durchführt. Dies bezieht sich sowohl auf Maß-
nahmen während des Vergabeverfahrens als 
auch während der Auftragsdurchführung. Dies 
gilt nicht für Bieter, die mit Ausnahme der Aus-
zubildenden zehn oder weniger Arbeitnehmer 
beschäftigen. Gleiches gilt für Bieter, bei denen 
die Beschäftigung von Männern aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen unabdingbar ist. 

• Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung insbesondere den Inhalt der 
Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und zur Förderung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die 
Kontrolle der Durchführung, die Folgen der 
Nichterfüllung von Verpflichtungen sowie den 
Kreis der betroffenen Unternehmen zu regeln. 

Weitere Kriterien 

• Bei Vorlage mehrerer gleichwertiger Angebote 
erhält der Bieter bevorzugt den Zuschlag, der 
Ausbildungsplätze bereitstellt oder sich an tarif-
lichen Umlageverfahren zur Sicherung der be-
ruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungs-
verbünden beteiligt. Gleiches gilt für Bieter, die 
die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen nach § 71 des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. 
Juni 2001, BGBl. I S. 1046), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2011 (BGBl. I S. 3057), in der jeweils gel-
tenden Fassung erfüllen. 
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den Bietern können Bescheinigungen der je-
weils zuständigen Stellen vorgelegt werden. 

Weitere Aspekte • In die Leistungsbeschreibung können neben 
den in § 9 VOB/A und § 8 VOL/A genannten 
Angaben weitere geeignete auftragsbezogene 
Kriterien aufgenommen werden. Dies können 
insbesondere Ortskenntnisse, schnelle Verfüg-
barkeit des Unternehmens, besondere Service-
leistungen, besondere Anforderungen an das 
Personal oder an die Ausrüstung sein. 

• Die Grundsätze der Vergabe nach § 2 VOB/A 
und § 2 VOL/A sind zu beachten. Insbesondere 
darf die Aufnahme weiterer auftragsbezogener 
Kriterien nicht dazu dienen, dass einzelne Un-
ternehmen oder Leistungen bevorzugt oder 
ausgeschlossen werden, es sei denn, dass dies 
durch die zu vergebende Leistung oder durch 
besondere Umstände gerechtfertigt ist 

 • In die Leistungsbeschreibung können weitere 
geeignete auftragsbezogene Kriterien aufge-
nommen werden. Dies können insbesondere 
Ortskenntnisse, schnelle Verfügbarkeit des Un-
ternehmens, besondere Serviceleistungen, be-
sondere Anforderungen an das Personal oder 
an die Ausrüstung sein. 

Veröffentlichung 
der Vergabeent-
scheidung 

 • Der Auftraggeber veröffentlicht unverzüglich die 
Vergabeentscheidung mit folgenden Spezifika-
tionen im Internet: 1.) Auftraggeber, 2.) Be-
schaffungsgegenstand, 3.) Auftragswert, 4.) 
Sitz, Rechtsform und Beschäftigtenzahl des 
Auftragsnehmers, 5.) Vergabeart (freihändig, 
beschränkt, öffentlich) und Gründe für die Aus-
wahl. 

 

Informations-
pflicht und 
Nachprüfungs-
verfahren 

• Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Bieters, dessen Angebot 
angenommen werden soll, und über den Grund 
der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebotes. Er gibt die Information schriftlich 
spätestens sieben Kalendertage vor dem Ver-
tragsabschluss ab. 

• Beanstandet ein Bieter vor Ablauf der Frist 
schriftlich beim Auftraggeber die Nichteinhal-
tung der Vergabevorschriften, hat der Auftrag-
geber die Nachprüfungsbehörde zu unterrich-
ten. Der Zuschlag darf in dem Fall nur erteilt 

• Der Auftraggeber informiert die Bieter, deren 
Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, 
über den Namen des Bieters, dessen Angebot 
angenommen werden soll und über den Grund 
der vorgesehenen Nichtberücksichtigung des 
Angebots. Die Information erfolgt schriftlich 
spätestens fünf Werktage vor dem Vertrags-
schluss. 

• Beanstandet ein Bieter vor Ablauf der Frist 
schriftlich beim Auftraggeber die Nichteinhal-
tung der Vergabevorschriften, hat der Auftrag-
geber die Nachprüfungsbehörde zu unterrich-
ten. Der Zuschlag darf in dem Fall nur erteilt 

• Auch unterhalb der Schwellenwerte nach § 100 
GWB informiert der Auftraggeber die Bieter, 
deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Bieters, dessen 
Angebot angenommen werden soll, und über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksich-
tigung ihres Angebotes. Er gibt die Information 
schriftlich spätestens 14 Kalendertage vor dem 
Vertragsabschluss ab. 

• Beanstandet ein Bieter vor Ablauf der Frist 
schriftlich beim Auftraggeber die Nichteinhal-
tung der Vergabevorschriften und hilft der Auf-
traggeber der Beanstandung nicht ab, ist die 
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werden, wenn die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Kalendertagen nach Unter-
richtung das Vergabeverfahren mit Gründen 
beanstandet; andernfalls hat der Auftraggeber 
die Auffassung der Nachprüfungsbehörde zu 
beachten. Ein Anspruch des Bieters auf Tätig-
werden der Nachprüfungsbehörde besteht 
nicht. Nachprüfungsbehörde ist die Aufsichts-
behörde. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht 
öffentliche Auftraggeber sind, tritt an die Stelle 
der Aufsichtsbehörde die Bewilligungsbehörde. 

• Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 
wenn der Auftragswert bei Bauleistungen 
150.000 EUR (ohne Umsatzsteuer), bei Leis-
tungen und Lieferungen 50.000 EUR (ohne 
Umsatzsteuer) nicht übersteigt. 

• Für Amtshandlungen der Nachprüfungsbehörde 
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur 
Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. 
Das Verwaltungskostengesetz des Freistaates 
Sachsen (SächsVwKG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. September 1999 
(SächsGVBl. S. 545), geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 28. Juni 2001 (SächsGVBl. 
S. 426, 427), in der jeweils geltenden Fassung, 
findet Anwendung. Die Höhe der Gebühren be-
stimmt sich nach dem personellen und sachli-
chen Aufwand der Nachprüfungsbehörde unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeu-
tung des Gegenstands der Nachprüfung. Die 
Gebühr beträgt mindestens 100 EUR, soll aber 
den Betrag von 1000 EUR nicht überschreiten. 
Ergibt die Nachprüfung, dass ein Bieter zu 
Recht das Vergabeverfahren beanstandet hat, 
sind keine Kosten zu seinen Lasten zu erheben. 

werden, wenn die Nachprüfungsbehörde nicht 
innerhalb von zehn Werktagen nach Unterrich-
tung das Vergabeverfahren mit Angabe von 
Gründen beanstandet. 

Nachprüfungsbehörde durch Übersendung der 
vollständigen Vergabeakten zu unterrichten. 
Der Zuschlag darf in dem Fall nur erteilt wer-
den, wenn die Nachprüfungsbehörde nicht in-
nerhalb von 14 Kalendertagen nach Unterrich-
tung das Vergabeverfahren mit Gründen bean-
standet; andernfalls hat der Auftraggeber die 
Auffassung der Nachprüfungsbehörde zu be-
achten. Die Frist beginnt am Tag nach dem 
Eingang der Unterrichtung. Ein Anspruch des 
Bieters auf Tätigwerden der Nachprüfungsbe-
hörde besteht nicht. Nachprüfungsbehörde ist 
die Aufsichtsbehörde. Bei Zuwendungsemp-
fängern, die nicht öffentliche Auftraggeber sind, 
tritt an die Stelle der Aufsichtsbehörde die Be-
willigungsbehörde. 

• Nachprüfungsbehörden sind die nach § 2 Abs. 
1 Satz 1 der Verordnung der Sächsischen 
Staatsregierung über Einrichtung, Organisation 
und Besetzung der Vergabekammern des Frei-
staates Sachsen (SächsVgKVO) vom 23. März 
1999), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 31. März 2004 (SächsGVBl. S. 135), in 
der jeweils geltenden Fassung, eingerichteten 
Vergabekammern Sachsen. 

• Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, 
wenn der voraussichtliche Gesamtauftragswert 
10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) nicht über-
steigt. 

• Für Amtshandlungen der Nachprüfungsbehör-
de werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 
zur Deckung des Verwaltungsaufwands nach 
Maßgabe des Verwaltungskostengesetzes des 
Freistaates Sachsen (SächsVwKG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. Januar 
2003 (SächsGVBl. S. 2), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 13. August 2009 
(SächsGVBl. S. 438, 439), in der jeweils gel-
tenden Fassung, erhoben. Die Höhe der Ge-
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bühren bestimmt sich nach dem personellen 
und sachlichen Aufwand der Nachprüfungsbe-
hörde unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Bedeutung des Gegenstands der Nach-
prüfung. Die Gebühr beträgt mindestens 100 
EUR, soll aber den Betrag von 1000 EUR nicht 
überschreiten. Ergibt die Nachprüfung, dass 
ein Bieter zu Recht das Vergabeverfahren be-
anstandet hat, sind keine Kosten zu seinen 
Lasten zu erheben. 

Vergabebericht • Die Staatsregierung berichtet dem Landtag 
jährlich bis zum 30. Juni über die Entwicklung 
des Vergabewesens einschließlich des Verga-
bewesens bei den staatlichen Unternehmen 
des Vorjahres. 

• Der Gemeinderat oder Kreistag kann sich im 
Rahmen seiner jeweiligen Zuständigkeit einen 
Bericht über die Entwicklung des Vergabewe-
sens einschließlich der Entwicklung des Verga-
bewesens bei den kommunalen Unternehmen 
des Vorjahres erstatten lassen. 

• Das Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
bereitet den jährlichen Vergabebericht der Staatsre-
gierung vor. Die Vergabestellen sind verpflichtet, 
rechtzeitig und umfassend dem Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit die dazu erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. 

• Der Vergabebericht ist öffentlich zugänglich zu 
machen. 

• Der Vergabebericht muss im Wesentlichen Folgen-
des beinhalten: 1.) eine Statistik über die Vergabe 
der öffentlichen Aufträge des vergangenen Haus-
haltsjahres durch die Vergabestellen, aufgeschlüsselt 
nach Geschäftsbereichen, Auftragsart, Anzahl der 
Aufträge, Auftragswert, Vergabeart und Sitz des Auf-
tragnehmers, 2.) Erläuterung der Statistik, 3.) Anga-
be von Besonderheiten/Auffälligkeiten bei der Verga-
be seitens der öffentlichen Auftraggeber und bei den 
Anbietern, 4.) Nachprüfungsstatistik der Vergabe-
kammer des Freistaates Sachsen und des Vergabe-
senats des Oberlandesgerichts Dresden, 5.) Statistik 

• Die Staatsregierung berichtet dem Landtag 
jährlich bis zum 30. Juni über die Entwicklung 
des öffentlichen Beschaffungswesens des Frei-
staates Sachsen und seiner Kommunen sowie 
die Umsetzung ökologischer, sozialer, innovati-
ver und mittelstandsfördernder Vorgaben. Der 
Bericht enthält insbesondere: 1.) eine Statistik 
über die Vergabe der öffentlichen Aufträge des 
vergangenen Haushaltsjahres, differenziert 
nach: a) Vergabekategorien (Verkehr, Bauleis-
tungen, Dienstleistungen, freiberufliche Leis-
tungen), b) Name und Anschrift des öffentlichen 
Auftraggebers, c) Beschaffungsgegenstand, d) 
Auftragswert, e) Sitz, Rechtsform und Beschäf-
tigtenzahl des Auftragsnehmers, f) das ange-
wandte Vergabeverfahren (freihändig, be-
schränkt, öffentlich) und Gründe für die Aus-
wahl, g) Angaben zur Erfolgsquote kleiner und 
mittlerer Unternehmen, h) Häufigkeiten von und 
Gründe für Ablehnungen von ungewöhnlich 
niedrigen Angeboten, i) Nennung, Kategorisie-
rung und Häufigkeiten von Zertifikaten und 
Nachweisen der geforderten Standards, sowie 
2.) eine Nachprüfungsstatistik der Vergabe-
kammer des Freistaates Sachsen, der 
Rechtsaufsichtsbehörden und des Vergabese-
nats des Oberlandesgerichts Dresden. 

• Die Staatsregierung berichtet dem Landtag 
jährlich bis zum 30. Juni über die Entwicklung 
des Vergabewesens einschließlich des Verga-
bewesens bei den staatlichen Unternehmen 
des Vorjahres. Der Vergabebericht beinhaltet 
mindestens folgende Gegenstände: 1.) Umfang 
und Struktur der öffentlichen Auftragsvergaben 
für die verschiedenen Branchen und Ge-
schäftsbereiche, einschließlich der Auftrags-
werte, 2.) Auftraggeber, Vergabestellen und 
Vergabearten, 3.) Nachprüfung der Vergaben 
durch Vergabekammer, Vergabeprüfstellen und 
Aufsichtsbehörden und deren wesentlichen 
Feststellungen, 4.) Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderung für die Auftragsvergabe, insbe-
sondere hinsichtlich Mittelstandsfreundlichkeit 
und Tariftreue, 5.) Praxis der Vergabe öffentli-
cher Aufträge mit Auftragswerten unterhalb der 
von der Europäischen Union vorgegebenen 
Schwellenwerte, 6.) Konsequenzen für das 
künftige Handeln der Auftraggeber. Der Verga-
bebericht ist geeigneter Form zu veröffentli-
chen und im Internet elektronisch in Standard-
formaten unabhängig von Lizenzbindungen all-
gemein und leicht zugänglich zu machen. 

• Der Gemeinderat oder Kreistag kann sich im 
Rahmen seiner jeweiligen Zuständigkeit einen 
Bericht über die Entwicklung des Vergabewe-
sens einschließlich der Entwicklung des Ver-
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Eckpunkte Momentane Regelung 
(SächsVergabeG/SächsVergabeDVO) 

Gesetzentwurf 
Bündnis 90/Die Grünen 

Gemeinsamer Gesetzentwurf 
SPD/LINKE/DGB  

über Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der 
Vergabestellen, 6.) Bewertung des Vergabegesche-
hens im Freistaat Sachsen. 

gabewesens bei den kommunalen Unterneh-
men des Vorjahres erstatten lassen. In Städten 
mit mehr als 35.000 Einwohnern finden die Be-
stimmungen des Abs. 1 entsprechende An-
wendung. 

Allgemeine Be-
merkungen 

  • Die Staatsregierung überprüft die Auswirkun-
gen dieses Gesetzes auf die sächsische Wirt-
schaft drei Jahre nach Inkrafttreten und erstat-
tet dem Landtag darüber Bericht. 

 


